
Vollmacht für Stimmrechtsvertreter 
 
Ordentliche Hauptversammlung  
der KTG Agrar AG am 26. Juni 2009 

oder 

Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts 
  Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung. 

  Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt¹: 

 
Ort, Datum Unterschrift(en) 

Name(n) leserlich in Druckbuchstaben Wohnort 

1) Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. 

Bitte beachten Sie, dass Sie um Vollmacht erteilen zu können, zuerst eine Eintrittskarte bestellen müssen.  
Sobald Sie Ihre Eintrittskarte erhalten haben, geben Sie bitte nachfolgend Ihre Weisungen ab und senden das Formu-
lar unterschrieben, inklusive Ihrer Eintrittskarte so rechtzeitig ab, dass es bis 24. Juni 2009 per Post, per Telefax oder 
per E-Mail bei der KTG Agrar AG, c/o BADER & HUBL GmbH, Wilhelmshofstr. 67, 74321 Bietigheim-Bissingen,        
Fax: (07142) 788667-11, E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de eingeht. Später eingehende Vollmachten werden 
nicht berücksichtigt. Im Falle der Übermittlung per E-Mail muss das der Eintrittskarte beigefügte, unterzeichnete und 
entsprechend ausgefüllte Vollmachts- und Weisungsformular in elektronischer Form als Anlage (ausschließlich als 
„PDF“- Datei) übermittelt werden.  

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der KTG Agrar AG (Frau Gabriele Hubl,   Bietigheim-
Bissingen und Frau Nicola Bader, Bietigheim-Bissingen, beides Mitarbeiterinnen der BADER & HUBL GmbH), jeweils 
einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Gesellschaft am 26. Juni 
2009 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die Stimmrechts-
vertreter können für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht unterschrieben und Weisungen erteilt 
habe(n). 

Sollen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, so muss der Aktionär diesen in 
jedem Fall Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht ausgeübt werden soll. Ohne Erteilung entsprechender Weisungen 
ist die Vollmacht insgesamt ungültig. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach 
Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter lediglich für die Wahrnehmung der Stimmrechte der Aktionäre zur Verfügung stehen. Aufträge für 
z.B. Wortmeldungen oder das Stellen von Anträgen können nicht entgegengenommen werden. 
 
Sofern mitteilungspflichtige Anträge und Wahlvorschläge im Sinne der §§ 126, 127 AktG eingehen, können Sie deren 
Wortlaut im Internet unter www.ktg-agrar.de einsehen.  
 
 
Diese Vollmacht muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben sein. 
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